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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 
  

Vorberatung im: Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport 
Zur Kenntnis: Ortsbeirat Nordstadt 

  

Betreff: Kleinkindgruppe Idefix e.V. –  
Antrag auf einen Investitionskosten- und Ausstattungszuschuss   

  

Bezug: Vorlage 1/2011 

Anlagen: 2 Anlage 1: Antrag des Vorstands der Kleinkindgruppe Idefix e.V. vom 11.04.2011  
               mit Kostenübersicht und Begründung Schallschutzwand 

Anlage 2: Grundriss der neuen Räumlichkeiten 

 
Beschlussantrag:  
 

1. Der Einrichtung einer zweiten Kleinkindgruppe als Ganztageseinrichtung beim Verein Idefix e.V.  

zugestimmt. 
2. Der Verein Idefix e.V. erhält für den Umbau neuer Räume zu einer zweigruppigen Einrichtung  

einen Zuschuss von insgesamt 100.927 Euro. Davon entfallen auf Investitionskosten netto  

80.508 Euro und auf die Ausstattung 20.419 Euro. 
3. Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt, dass eine Betriebserlaubnis und eine Baugenehmi-

gung erteilt werden und das Angebot in die Bedarfsplanung aufgenommen wird. 

4. Der Zuschuss wird nach Vorlage der Rechnungen und entsprechender Prüfung in zwei Raten aus-
bezahlt, maximal 67.500 Euro im Jahr 2011, maximal 33.427 Euro im Jahr 2012. Nachforderungen 

sind ausgeschlossen. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen Haushaltsstelle Jahr 2011 Jahr 2012 Folgejahre 

Vermögenshaushalt: 

Kindgruppe Idefix e.V. 

Zuschuss für Baumaßnahme 

 

2.4642.9870.000-1026 

 

67.500 € 

bereits veranschlagt 

 

33.427 € 

zu veranschlagen 

 

€ 

Verwaltungshaushalt: 

Laufender Mehraufwand für die 2. 

Gruppe ab dem Jahr 2012 

 

1.4642.++++.000 

 

€ 

 

ca. 97.000 € 

 

ca. 97.000 € 

Haushaltsbelastung gesamt  67.500 € ca. 130.427 € 97.000 € 

 

Ziel: 
Sicherung der vorhandenen Gruppe. Kindgerechter Umbau und Ausstattung der Räume zur Schaffung 

von 10 zusätzlichen Ganztageskleinkindplätzen.  
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Begründung:  
 

1. Anlass  
 
Mit Schreiben vom 11.04.2011 beantragt der Verein Idefix e.V. (im folgenden Träger ge-

nannt) die Erweiterung um eine Gruppe verbunden mit einem Investitionskostenzuschuss 

zum Umbau neuer Räume und des Außenspielbereichs sowie zur Ausstattung einer zweiten 
Gruppe und den Einbau einer Küche (siehe Anlage 1). Der Träger plant, ab Januar 2012 in 

neuen Räumen zusätzlich zu den vorhandenen 10 Plätzen eine zweite Gruppe einzurichten, 

die 10 Plätze für unter dreijährige Kinder mit einer Ganztagsbetreuung von 7.30 – 18.00 Uhr 
anbietet.  

 

2. Sachstand  

2.1 Derzeitiger Betrieb 

Der Träger betreibt derzeit in Räumen des Evangelischen Kindergartens Waldhäuser-Ost ei-

ne eingruppige Kleinkindgruppe mit 10 Plätzen und Öffnungszeiten von 7.15 – 13.15 Uhr. 
Die Plätze sind in die Bedarfsplanung aufgenommen. Die jetzigen Räume wurden von der  

Evangelischen Gesamtkirchengemeinde wegen Eigenbedarfs an den Räumen auf 31.08.2010 

gekündigt. Hinzu kam die Überlegung des Trägers eine zusätzliche Gruppe mit 10 Ganzta-
gesplätzen einzurichten. Der Bedarf für eine zweite Gruppe ist in WHO gegeben. Es fehlen 

für eine Bedarfsdeckung von 45 % ca. 20 Plätze (Vorlage 1/2010).  

 
Seit der Kündigung der Räume war der Träger auf der Suche nach geeigneten Räumlichkei-

ten, die sich ebenfalls in Waldhäuser-Ost befinden sollten. Die Evangelische Gesamtkirchen-

gemeinde hat sich bereit erklärt, die Kündigung bis zur Inbetriebnahme der neuen Räume 
auszusetzen.     

2.2 Neue Räumlichkeiten 

Der Träger hat in der Zwischenzeit Räumlichkeiten im Einkaufszentrum Waldhäuser-Ost ge-
funden, in denen sich derzeit noch eine Apotheke und eine Arztpraxis befinden. Sie sind aus-

reichend groß, um eine zweigruppige Einrichtung darin unterzubringen (Anlage 2). 

Um die Räume an die Erfordernisse einer Kindertageseinrichtung anzupassen, sind u. a. ver-
schiedene Maßnahmen erforderlich: 

    

Außenwände: 
Ausrüstung der Fenster mit Splitterschutz, Einbau von Fensterflügeln zur besseren Belüftung 

der Räume, Austausch der Außentüren wegen fehlender Dichtigkeit und Breite.  

  
Innenwände:  

Feuerbeständige Nachrüstung der Wand zur Nachbareinheit. Neuordnung der Innenwände, 

Türen und Beläge zur Nutzung als Kindertageseinrichtung. Einbau einer flexiblen Schall-
schutzwand zur besseren Nutzung der Räume am Nachmittag. 

 

Decken  
Erneuerung der abgehängten Decke und der Bodenbeläge wegen der Neuordnung der Räu-

me.   

 
Sanitärbereich 

Einbau eines Sanitärbereichs sowie eines Behinderten-WCs.  
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Heizung und elektrische Versorgung  
Im Zuge der Neuordnung der Räume teilweise Versetzung der Heizkörper und Anpassung 

der Elektrik auf die Anforderungen einer Kindertageseinrichtung.  

 
Für den Umbau der Räume entstehen Kosten in Höhe von 215.353 Euro. Eine genaue 

Kostenaufstellung für den Umbau der Räume sowie die Begründung des Architekten zur 

Notwendigkeit der verschiedenen Baumaßnahmen liegt der Verwaltung vor.  
Die Räume wurden von der Verwaltung besichtigt. Die Kosten wurden geprüft, sie sind plau-

sibel, nachvollziehbar und angemessen. 

 
Ein Antrag auf Baugenehmigung wird vom Träger in den nächsten Tagen gestellt werden. 

 

Zum 01.08.2011 werden die Räume an den Träger übergeben, er rechnet für den Umbau 
mit einer Bauzeit von ca. fünf Monaten, so dass die beiden Gruppen ab Januar 2012 in Be-

trieb gehen könnten.   

2.3 Ausstattung der Räume 
Der Träger benötigt für die Ausstattung der zweiten Gruppe entsprechendes Mobiliar, Spiel-

geräte und Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, Möbel, Matratzen und sonstiges Zubehör 

für den Schlafraum, etc.  
Der Einbau einer Küche ist ebenfalls erforderlich, weil durch den Ganztagsbetrieb eine Es-

sensversorgung gewährleistet werden muss.  

 
Eine Kostenaufstellung für die Ausstattung der zweiten Gruppe und der Küche liegt wegen 

der Kurzfristigkeit der Antragstellung noch nicht vor. Der Träger verweist hier auf den Ent-

wurf der „Richtlinie über Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen und die Beschaffung von Be-
triebsausgaben im Bereich der Kindertagesbetreuung“, die im Juni 2011 dem Gemeinderat 

zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.  

 
Bis diese neuen Richtlinien beschlossen sind, sind die bisherigen Richtwerte für die Bezuss-

chussung der Ausstattung gültig. Diese betragen pro Gruppe  maximal 35.000 Euro , die 
mit 50 % bezuschusst werden (= 17.500 Euro). Darüber hinaus werden die Kosten für 
die Einrichtung einer Küche, einschließlich aller notwendigen Geräte, bei einer Bereitstellung 

von bis zu 40 Essen täglich bis zu einer Summe von maximal 20.000 Euro akzeptiert. Dies 

ergibt einen maximalen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro.  

2.4 Außenspielbereich 

Die neuen Räumlichkeiten haben den Nachteil, dass es keinen direkt angrenzenden Außen-

spielbereich gibt. Da zur Erteilung einer Betriebserlaubnis ein Außenspielbereich jedoch un-
abdingbar ist, wurde nach Lösungen gesucht, einen Außenspielbereich in gut erreichbarer 

Nähe einzurichten. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde hat sich nun bereit erklärt, 

dem Träger den ca. 50 m entfernten Außenspielbereich des evangelischen Kindergartens 
Waldhäuser-Ost, den dieser schon bisher genutzt hat, auch weiterhin zur Verfügung zu stel-

len. Die Abteilung Jugend des Landratsamtes Tübingen und der Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales in Stuttgart sind mit dieser Lösung einverstanden.  
 

Der Teil des Außenspielbereichs, der für die Kleinkindgruppen zur Verfügung steht, ist der-

zeit in einem ungepflegten Zustand und soll gemeinsam von der Kirchengemeinde und der 
Kleinkindgruppe saniert werden, indem z.B. der Sand des Sandkastens ausgetauscht und ei-

ne Abdeckung für den Sandkasten angeschafft werden soll. Dem Träger liegt eine Anfrage 
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der Kirchengemeinde vor, sich an der Sanierung mit einem finanziellen Beitrag von 
1.500 Euro zu beteiligen.   

2.5 Investitionskostenzuschuss des Regierungspräsidiums 

Der Träger hat beim Regierungspräsidium einen Antrag auf eine Zuwendung nach dem In-
vestitionsprogramm des Bundes für die zusätzliche Schaffung von Plätzen für Kinder unter 

drei Jahren „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ gestellt. Es ist davon auszugehen, 

dass er pro Platz einen Zuschuss in Höhe von 7.000 Euro für den Umbau von Räumen, die 
bisher nicht für die Betreuung von Kindern genutzt wurden, erhält (= 70.000 Euro). 

2.6 Weitere Anträge 

Über den Investitionskostenzuschuss hinaus beantragt der Träger die Übernahme einer 
Ablösesumme für vorhandene Raumausstattung in Höhe von 7.000 Euro und die Über-

nahme von Baubetreuungsleistungen in Höhe von 6.000 Euro.  

 
Die Verwaltung hält die Übernahme der  Ablösesumme in Höhe von 7.000 Euro für ge-

rechtfertigt, diese Summe soll aber in die laufenden Kosten, also die Abmangelberechnung 

einbezogen werden. Die Übernahme der Baubetreuungsleistungen durch den Verein lehnt 
die Verwaltung ab. Sie ist der Auffassung, dass Baubetreuungsleistungen als Bauherrentä-

tigkeiten nicht bezuschusst werden können, da keine tatsächlichen Ausgaben dadurch ent-

stehen. 

2.7 Anfallende Kosten  

Für den Umbau und die Ausstattung der Einrichtung ergeben sich folgende Kosten.:   

 
Für den Umbau der Räume       215.353 Euro 

Für die Sanierung des Außenspielbereichs        1.500 Euro 

Gesamt        216.853 Euro 
  

Für Ausstattung (2. Gruppe) und Einbau Küche     55.000 Euro  

Kosten insgesamt       271.853 Euro 
 

abzüglich Investitionszuschuss des Regierungspräsidiums    70.000 Euro 

Saldo                                                                                            201.853 Euro 
 

3. Vorschlag der Verwaltung  
 
Die Verwaltung befürwortet das Vorhaben des Trägers, zukünftig eine zweigruppige Einrich-

tung zu betreiben, da dies einen kostengünstigeren Betrieb ermöglicht. Der Verein hat der-

zeit keinen Vertrag mit der Universitätsstadt Tübingen abgeschlossen, weil bisher mit Klein-
kindgruppen kein Vertrag abgeschlossen wurde, Die Verwaltung schlägt vor, analog zu den 

bisherigen Verträgen dem Träger einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten, abzüglich 

des Investitionszuschusses des Regierungspräsidiums, maximal jedoch 100.927 Euro zu 
gewähren. Nachforderungen sind ausgeschlossen.  

 

Sofern der Träger seinerseits die Einrichtung auflöst, ist, ebenfalls analog zum bisherigen 
Vertrag, der geleistete, noch nicht abgeschriebene Investitionskostenzuschuss der Universi-

tätsstadt Tübingen zurückzuzahlen.   

 
Die Bezuschussung der Betriebskosten wird im Rahmen der Bedarfsplanung nach Vorlage 
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1/2011 behandelt.  
 

4. Lösungsvarianten 

Der Träger erhält keinen Investitionskostenzuschuss. Da der Träger die Kosten aus eigener 
Kraft nicht aufbringen kann, wird er die Einrichtung auflösen müssen. Damit gehen für das 

Einzugsgebiet Waldhäuser-Ost die bereits bestehenden 10 Kleinkindplätze verloren.  

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

Der Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 100.927 Euro wird nach Vorlage der 
Rechnungen und deren Prüfung auf Angemessenheit und Erforderlichkeit in zwei Raten ge-

währt: 

 
Im Jahr 2011:  

Maximal 67.500 Euro. Die Summe ist im Haushaltsplan 2011 veranschlagt. 

 
Im Jahr 2012:  

Maximal 33.427 Euro. Die Verwaltung wird diese Summe im Haushaltsentwurf 2012 bean-

tragen.  
 

In den Bewilligungsbescheid wird die Verpflichtung des Trägers aufgenommen, den Zu-

schuss mit jährlich 4 % abzuschreiben, sowie die Rückzahlungsverpflichtung bei Auflösung 
der Einrichtung, wenn diese vom Träger veranlasst wird. 

Für den laufenden Betrieb der zusätzlichen Ganztagsgruppe fallen ab dem Jahr 2012 Kosten 

in Höhe von ca. 97.000 Euro an.  

6. Anlagen 

 

Anlage 1: Antrag des Trägers vom 11.04.2011 mit Kostenübersicht und Begründung für den  
              Einbau einer Schallschutzwand,. 

Anlage 2: Grundriss der neuen Räume 
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